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Pestizideinsatz auf öffentlichen Grünflächen

Die Antworten zu der Anfrage der GRÜNEN Gemeinderatsfraktion vom 29.06.2010 sind
nachfolgend zusammengestellt.
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B) Ergänzende Informationen/weitere Einsatzbereiche:

Liegenschaftsamt

· Landwirtschaft
Der Einsatz von Pestiziden bei der Landwirtschaft ist durch die EU-Verordnung für ökolo-
gischen Landbau vorgegeben. Die Streuobstwiesen sind biozertifiziert. Es können nur Mit-
tel eingesetzt werden, welche durch die Verordnung erlaubt sind. Es erfolgt eine jährliche
Kontrolle.
Zum Einsatz kommen folgende Wirkstoffe:
Bacillus thuringiensis subspec. aizawai

Der Einsatz erfolgt gegen Schadraupen, insbesondere gegen Frostspanner und Ge-
spinstmotte.
Es erfolgt keine prophylaktische Anwendung. Die Applikationen erfolgen erst, wenn
durch visuelle Kontrollen die Schadschwellen erreicht werden - keine Wartezeiten,
nützlingsschonend, keine Bienengefährlichkeit.

Kaliseife
Der Einsatz erfolgt gegen saugende Insekten - besonders gegen Blattläuse an Obst-
jungbäumen - um den Kronenaufbau nicht zu gefährden.
Das Mittel ist nützlingsschonend, keine Wartezeit und wird nur bei Befall eingesetzt -
keine Bienengefährlichkeit.
Weitere Pestizide sind nicht im Einsatz. Bei den verwendeten Pestiziden handelt es
sich um durch die BBA zugelassene Pflanzenschutzmittel.

Herbizide werden im Bereich der Landwirtschaft nicht eingesetzt.

· Forst
Aus forstlicher Sicht ist im Stadtwald künftig, insbesondere im Oberreuter Hardtwald, ge-
zielter Herbizideinsatz geplant gegen den invasiven Neophyt Spätblühende Traubenkir-
sche (Prunus serotina). Zur Anwendung wird der Wirkstoff Glyphosphat kommen (z. B.
Roundup UltraMax). Dieses Verfahren soll dort zum Einsatz kommen, wo durch den Aus-
zug von Prunus serotina die Verjüngung heimischer Baumarten gefördert oder ermöglicht
wird und wo andere Verfahren (Herausreißen von Hand, mit dem Pferd oder dem Bagger,
Beweidung) nicht möglich sind. Das Herausreißen von Prunus serotina samt Wurzel mit
dem Bagger ist nur auf Kahlflächen möglich und hat in der Regel zur Folge, dass sich auf
den bearbeiteten Flächen die Traubenkirsche oder andere Neophyten wie die Kermesbee-
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re oder die Goldrute erneut breit machen. Der Einsatz des Herbizids mittels Stockbehand-
lung gegen Prunus serotina wird gemäß PEFC- Leitlinien dokumentiert.

Erfahrungen mit diesem Vorgehen gibt es aus dem nördlichen Hardtwald (Staatswald).
Das Verfahren wurde bereits 2008 den Naturschutzverbänden vorgestellt. Im Rahmen
einer Exkursion im Hardtwald (Staatswald) mit privatem und amtlichem Naturschutz am
08.07.2010 wurden entsprechende Waldflächen nach Pflegemaßnahmen vorgestellt. Es
haben sich bereits sehr schöne Waldbilder mit Naturverjüngung oder gepflanzter Eiche
nach der Pflege ergeben. Seitens der Naturschutzverbände gab es keine Einwände für die
geschilderte und sehr gezielte Vorgehensweise gegen Prunus serotina. Die Bekämpfung
dieses invasiven Neophyts ist auch im Zielkatalog des Maßnahmenplans zum FFH-Gebiet
Hardtwald als Erhaltungsmaßnahme vorgesehen. Die Forstverwaltung versucht durch
weitere Optimierung der Verfahrenstechnik die Aufwandsmengen so weit wie möglich zu
reduzieren.

VBK
Schädlingsbekämpfungsmittel werden bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe GmbH nicht
angewendet. Der Einsatz von Herbiziden erfolgt nur mit Genehmigung des Landratsamts
Karlsruhe.

Schnakenbekämpfung
Die Stadt Karlsruhe ist Mitglied der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Schnakenbe-
kämpfung (KABS), die die biologische Stechmückenbekämpfung auf einer Strecke von ca.
300 Rhein-Kilometern zwischen Bingen und Offenburg auf einer Fläche von etwa 6.000
Quadratkilometern durchführt. Im Stadtgebiet kommen dabei ausschließlich die vom Bacil-
lus thuringiensis israelensis (BTI) gebildeten Proteine zum Einsatz. Der Wirkstoff wird als
Eisgranulat vom Hubschrauber ausgestreut oder als wässrige Emulsion per Rückenspritze
ausgebracht.

Zusätzlich werden an die Bürgerinnen und Bürger für stehende Kleinstgewässer in den
Wohngebieten (Regentonnen etc.) kostenlos Tabletten mit dem gleichen Wirkstoff ausge-
geben.




